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Erwägungen

E. 1.1
Zur Beschwerde in Strafsachen ist nach Art. 81 Abs. 1 BGG berechtigt, wer vor der
Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat
(lit. a) und ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des
angefochtenen Entscheids hat (lit. b). Der Privatklägerschaft wird ein rechtlich geschütztes
Interesse zuerkannt, wenn sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung ihrer
Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Dies verlangt
grundsätzlich, dass die Privatklägerschaft bereits adhäsionsweise Zivilforderungen geltend
gemacht hat. Bei Nichtanhandnahme oder Einstellung des Strafverfahrens wird auf dieses
Erfordernis verzichtet. Im Verfahren vor Bundesgericht muss aber dargelegt werden, aus
welchen Gründen sich der angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderungen
auswirken kann. Das Bundesgericht stellt an die Begründung strenge Anforderungen.
Genügt die Beschwerde diesen nicht, kann darauf nur eingetreten werden, wenn aufgrund
der Natur der untersuchten Straftat ohne Weiteres ersichtlich ist, um welche Zivilforderung
es geht ( BGE 141 IV 1 E. 1.1; 137 IV 246 E. 1.3.1; je mit Hinweisen).

E. 1.2
Die Beschwerdeführerin äussert sich zu ihrer Legitimation nicht. Wie aus der
Beschwerdebegründung und namentlich dem angefochtenen Beschluss ersichtlich ist,
macht sie in der Sache zunächst geltend, die Beschuldigten hätten sich in der Erbstreitigkeit
der Urkunde eines Pariser Notars vom 9. Februar 2011 bedient, worin fälschlicherweise
festgestellt werde, dass ihre Grossmutter, Xe.________, keine Verfügungen von Todes
wegen hinterlassen habe. Tatsächlich habe diese ihre sechs Enkel, darunter die
Beschwerdeführerin, in einer als Verfügung von Todes wegen zu betrachtenden
Lebensversicherung nach französischem Recht, welche zur Auszahlung gekommen sei, als
Begünstigte eingesetzt. Die Beschuldigten hätten von dieser Verfügung gewusst und sich
daher wissentlich auf eine falsche Urkunde gestützt. Selbst wenn indes mit der
Beschwerdeführerin davon ausgegangen würde, dass die notarielle Urkunde falsch wäre
und die Beschuldigten darum gewusst hätten, ist nicht ersichtlich, inwiefern sich dies auf
ihre Zivilforderungen auswirken könnte. Wie sich die Erbmasse der Grossmutter
zusammensetzt, namentlich ob die Lebensversicherung als Verfügung von Todes wegen zu
qualifizieren und die Beschwerdeführerin als Begünstigte zu betrachten ist, ist eine rein
zivilrechtliche Frage. Diese ist vom damit befassten Zivilgericht zu beantworten und bleibt
von einem strafrechtlichen Frei- oder Schuldspruch der Beschuldigten unberührt. Dieser hat
mithin auf den erbrechtlichen Anspruch der Beschwerdeführerin keinen Einfluss. Er ist
daher nicht geeignet, sich auf ihre Zivilansprüche auszuwirken. Soweit die
Beschwerdeführerin die Nichtanhandnahme wegen des Gebrauchs einer falschen Urkunde
beanstandet, ist sie somit nicht zur Beschwerde legitimiert.



Das Gesagte gilt auch mit Bezug auf den Vorwurf des Diebstahls eines Bildes durch ihre
Stiefmutter, wobei die Beschwerdeführerin nun im Ergebnis wohl eine Veruntreuung oder
Unterschlagung am Verkaufserlös des Bildes behauptet, was sie aber nicht beanzeigt hatte.
Ausserdem soll die Stiefmutter die Hälfte am Erlös eines weiteren Bildes vereinnahmt
sowie 8'900.-- Euro aus einer (Erbteilungs) vereinbarung vom 29. Mai 2011, einen
Erbvorbezug von rund 25'000.-- Euro und eine Abschlagszahlung von 60'000.-- Euro
erhalten haben, obwohl sie tatsächlich keinen Anspruch auf das Pariser Erbe von
Xe.________ habe. Die Frage, ob der Stiefmutter als Exfrau des Vaters der
Beschwerdeführerin erbrechtliche Ansprüche am Nachlass von dessen Mutter (der
Grossmutter der Beschwerdeführerin) zustehen, ist ebenfalls rein zivilrechtlicher Natur.
Dies gilt ebenso für die strittige Begünstigung der Beschwerdeführerin aus der
Lebensversicherung ihres Vaters, hinsichtlich welcher dieser die Stiefmutter als Vor- und
seine Kinder als Nacherben eingesetzt haben soll und bezüglich derer die
Beschwerdeführerin der Stiefmutter soweit ersichtlich Betrug, versuchten Diebstahl und
Urkundenfälschung vorwirft. Überhaupt ist darauf hinzuweisen, dass es nicht die Aufgabe
der Strafbehörden ist, der Beschwerdeführerin im Hinblick auf den hängigen Zivilprozess
um die erbrechtliche Auseinandersetzung die Mühen und das Kostenrisiko der Sammlung
von Beweisen abzunehmen. Das Strafverfahren darf nicht nur als Vehikel zur Durchsetzung
allfälliger zivilrechtlicher Ansprüche missbraucht werden (vgl. BGE 137 IV 246 E. 1.3.1).
Dies ist hier aber offensichtlich der Fall. Hinsichtlich des behaupteten Betrugs, des
versuchten Diebstahls und der Urkundenfälschung enthält die Beschwerde zudem keinerlei
relevante Ausführungen und keine Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid.
Auf die Beschwerde ist daher insoweit auch mangels Begründung nicht einzutreten (Art. 42
Abs. 1 und 2 sowie Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ). Soweit die Beschwerdeführerin im
Zusammenhang mit der Erbberechtigung der Stiefmutter schliesslich die Wiederaufnahme
des Verfahrens aufgrund neuer Tatsachen verlangt, ist das Bundesgericht hierfür nicht
zuständig.

E. 2
Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Bei diesem
Ausgang hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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